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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1985

Norm

UWG §2 C2a

Rechtssatz

Eine Publikumserwartung ist nicht schon deshalb schutzunwürdig und für die rechtliche Beurteilung unerheblich, weil

sie subjektiv unsicher ist; bei der Anwendung des § 2 UWG kommt es vielmehr darauf an, ob eine bestimmte

Publikumserwartung für den Kaufentschluß eine Rolle spielt oder nicht und ob daher eine diese Vorstellung

ansprechende Werbung geeignet ist, das Publikum zum Kauf gerade dieser Ware zu veranlassen.
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